
 
 
 G e m e i n d e     D e n n h e r i t z 
 
 
Satzung über Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen  
Feuerwehren der Gemeinde Dennheritz 
 
Auf Grund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juni 1999 (SächsGVBl Seite 345) und § 28 
Abs. 3 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehren bei 
Unglücksfällen und Notständen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Brandschutzgesetz - 
SächsBrandschG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 1998 
(SächsGVBl S.54), zuletzt geändert durch das Erste Gesetz zur Änderung des 
Sächsischen Katastrophenschutzgesetzes vom 17. Februar 1999 (SächsGVBl S. 52), hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Dennheritz in seiner Sitzung am 13.12.2001 folgende 
Satzung beschlossen: 
 
 
 § 1 Gebührentatbestand 
 
Für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Dennheritz werden nach 
Maßgabe dieser Gebührensatzung in Verbindung mit dem jeweils gültigen 
Gebührenverzeichnis zum Ersatz der durch den Einsatz entstandenen Kosten 
Gebühren erhoben, soweit der Einsatz nicht gebührenfrei ist. 
Dies gilt auch dann, wenn die angeforderten Mannschaften, Fahrzeuge und Geräte 
wegen Schadens oder aus sonstigen Gründen nicht mehr in Tätigkeit treten. 
 
 § 2 Gebührenpflichtige 
 
   I. Gebührenpflichtig sind: 
 

1. bei Einsatz zur Brandbekämpfung 
 

a) der Brandstifter, der selbst nicht Geschädigter ist, 
b) der Geschädigte, der den Brand vorsätzlich oder grobfahrlässig 

verursacht hat, 
c) der Fahrzeughalter, wenn der Brand beim Betrieb von Kraft-, Schienen-,  

Luft- oder Wasserfahrzeugen entstanden ist,  
d) der Unternehmer, wenn der Brand bei der gewerblichen oder für eigene  

Zwecke eines Unternehmers durchgeführten Beförderung von 
brennbaren  
Flüssigkeiten im Sinne von § 3 Abs. 2 der Verordnung über brennbare  
Flüssigkeiten vom 18.02.1960 (BGBl. I S. 83) oder von anderen, besonders 
feuergefährlichen Stoffen, entstanden ist; 

 
2. bei sonstigen Einsätzen und Leistungen, insbesondere in Fällen der 

Technischen        Hilfeleistung 
 

a) derjenige, der die Freiwillige Feuerwehr (Personal, Fahrzeug, Gerät) 
anfordert, 

b) derjenige, in dessen Interesse ein sonstiger Einsatz oder eine Leistung der  
Freiwilligen Feuerwehr erfolgt. 

 



 
  II. Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
  
 
 

§ 3 Maßstab und Höhe der Gebührenschuld 
 
   I. Maßstab und Höhe der Gebührenschuld ergeben sich im einzelnen aus dem 

jeweiligen      Gebührenverzeichnis zu dieser Satzung. 
 
  II. Bei der Festsetzung der Gebühr wird für Personen sowie für Fahrzeuge und 

Geräte die erste angefangene Stunde voll berechnet. Dauert die Inanspruchnahme 
länger als eine Stunde, wird der jeweils volle Stundensatz je begonnene Stunde 
berechnet. 

 
 III. Die Anzahl des einzusetzenden Personals sowie die Auswahl der Fahrzeuge und 

Geräte liegen im pflichtgemäßen Ermessen des Bürgermeisters, Wehrleiters oder 
Einsatzleiters.  

 
 IV. Dauert ein Einsatz ohne Unterbrechung mehr als 4 Stunden, so sind die Kosten 

für eine dem eingesetzten Feuerwehrangehörigen verabreichte einfache 
Erfrischung und Stärkung zu erstatten. 

 
 § 4 Entstehung der Gebührenschuld 
 
Die Gebührenschuld entsteht mit dem Beginn des Einsatzes zur Brandbekämpfung und 
dem Beginn sonstiger Einsätze und Leistungen. 
 
 § 5 Fälligkeit der Gebührenschuld 
 
Die zu zahlende Gebührenschuld wird durch Gebührenbescheid festgesetzt. Die 
Gebührenschuld wird fällig mit der Zustellung des Gebührenbescheides. 
 
 § 6 Härtefälle 
 
Unabhängig von der Möglichkeit eine Gebührenschuld gem. §§ 127, 130 und 131 A.O. 
in Verbindung mit § 4 KAG zu stunden, niederzuschlagen oder zu erlassen, kann bei 
Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr, die nicht zur Brandbekämpfung erfolgen, in 
besonderen Härte- 
fällen von der Erhebung einer Gebühr abgesehen oder eine Gebühr ermäßigt bzw. 
erlassen werden. Die Entscheidung obliegt der Gemeindevertretung in Verbindung mit 
der Leitung  
der Freiwilligen Feuerwehr. 
 
 § 7 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage der Vollendung ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) 
 
Nach § 4 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr 
nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
 
Dies gilt nicht, wenn 
 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die 

Bekannt-       machung der Satzung verletzt worden sind,  
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen 

Gesetzwidrigkeit     widersprochen hat, 
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 

unter     der Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich        geltend gemacht worden ist. 

 
Ist die Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach  
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 
1  
bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die 
Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dennheritz, den                
 

Siegel    Olschock 
Bürgermeister 

 
 



 
 
 
 
 


